
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache 17/2134

08.03.2018

Datum des Originals: 07.03.2018/Ausgegeben: 13.03.2018

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 783 vom 5. Februar 2018
der Abgeordneten Wibke Brems, Mehrdad Mostofizadeh
und Josefine Paul BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1910

Wird eine ortsnahe und lebensweltorientierte ambulante Versorgung von Kindern und
Jugendlichen bei der Förderung der seelischen Gesundheit durch den
Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen unmöglich gemacht?

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Der Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat entschieden, dass die
Ambulanzen der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen in Gütersloh geschlossen
werden müssen. Diese ambulanten Leistungen sollen zukünftig von der LWL-Klinik in Hamm
übernommen werden. Der Kreis und die Stadt Gütersloh haben sich in einem Schreiben an
den Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
der LWL-Universitätsklinik Hamm deutlich gegen die Entscheidung des
Zulassungsausschusses der Ärzte und Krankenkassen ausgesprochen. Danach dürfen die
Tagesklinik in Rheda-Wiedenbrück wie auch die Familienambulanz am LWL-Klinikum in
Gütersloh keine ambulante kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung mehr anbieten und
die bestehenden Angebote vor Ort müssen eingestellt werden. Stattdessen soll das ambulante
Angebot von der LWL-Uniklinik in Hamm übernommen werden. Eine solche ambulante
Versorgung wäre weder bedarfsgerecht, noch ortsnah, noch für viele Betroffene leicht
erreichbar.

Diese Entscheidung hat vor Ort für viel Unverständnis gesorgt. Neben der hierdurch
stattfindenden Reduzierung des Angebotes vor Ort, würde diese Entscheidung auch die
Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren des öffentlichen
Gesundheitsdienstes, der Jugendhilfe und mit denen der Lebenswelten der Kinder und
Jugendlichen wie Familie, Kita und Schule erschweren oder gar unmöglich machen.

Die Bedarfsplanung für die fachärztliche und psychotherapeutische Behandlung ist nicht
originär Sache der Länder, sondern Aufgabe der Selbstverwaltung der Ärzte/Ärztinnen und
Kassen. Allerdings gibt es auch ein öffentliches Interesse an einer guten ortsnahen
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Versorgung und zunehmend auch an einer sektorübergreifenden Planung und Behandlung.
Dies gilt besonders bei der Sicherung und Unterstützung der seelischen Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen. Eine Patientenorientierung in der Behandlung muss im
Vordergrund stehen.
Aus der Sicht der Kommunen ist eine wohnortnahe ambulante Versorgung in den kinder- und
jugendpsychiatrischen ambulanten Einrichtungen neben den Angeboten von
niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern und -psychiaterinnen sowie Kinder- und
Jugendpsychologinnen und -psychologen unverzichtbar.

Die 19. Landesgesundheitskonferenz (LGK) hat ihrerseits zum Thema psychiatrische
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in einer Entschließung auf die notwendige
Zusammenarbeit des Gesundheits-, Sozial-, Jugend-, Familien-, Bildungs- und
Umweltbereichs abgehoben. Dabei erfordern die vielfältigen Ursachen psychischer Störungen
einen ganzheitlichen Ansatz in Prävention und Gesundheitsförderung, die sich eng an der
jeweiligen Lebensphase und -situation orientiert. Die Förderung der psychischen Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen ist somit eine Querschnittsaufgabe von Erziehung und Bildung,
Sozial- und Gesundheitswesen. Dies erfordert ein enges Zusammenwirken der Akteure des
Gesundheitssystems, des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Jugendhilfe.

Die LGK fordert deshalb, die Leistungen der einzelnen Akteure wie Krankenkassen, Familien-
und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie,
Pädiatrie aufeinander abzustimmen und auch die jeweiligen Settings Familie, Kindergarten
sowie Schule einzubeziehen. Zudem soll neben einer hinreichenden Vernetzung der
Hilfesysteme auch eine familiennahe und interdisziplinär ausgerichtete Behandlungsstrategie
sowie gut erreichbare Versorgungsangebote sowohl in den großstädtischen Ballungsräumen
als auch den strukturschwachen ländlichen Regionen aufgebaut werden.

Der aktuelle Landespsychiatrieplan NRW (2016) der Landesregierung fordert seinerseits eine
patientenorientierte Ausrichtung der Angebote und bei der Behandlung eine Überwindung der
Sektoren (ambulant/stationär). Dies gilt insbesondere bei der seelischen Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen. Hier ist eine integrierte Behandlung und Rehabilitation angezeigt.
Dies alles spricht für ortsnahe ambulante und tagesklinische Angebote in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie.

Die oben genannte Entscheidung des Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen
steht im krassen Widerspruch zu den Handlungsempfehlungen und Vereinbarungen der
Landesgesundheitskonferenz zur ortsnahen Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
wie auch zu den Aussagen und Zielorientierung des Landespsychiatrieplanes NRW für eine
integrierte Behandlung und Rehabilitation zur Sicherung der seelischen Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 783 mit Schreiben
vom 7. März 2018 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration beantwortet.

Vorbemerkung der Landesregierung

Die Entscheidungen der Zulassungsausschüsse und auch der Beschwerdeausschüsse - als
Widerspruchsinstanz - sind Entscheidungen der gemeinsamen Selbstverwaltung. Das Land
ist dabei nicht einge-bunden und kann auf diese Entscheidungen keinen Einfluss nehmen. Die
Ausschüsse unterliegen auch nicht der Rechtsaufsicht des Landes. Daher können ablehnende
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Entscheidungen - wie in dem in der Kleinen Anfrage geschilderten Fall - nur im Wege von
Widerspruch und Klage überprüft werden.

Nach Kenntnis der Landesregierung hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe im
geschilderten Fall von diesen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht.

1. Was unternimmt die Landesregierung zur Umsetzung der
Handlungsempfehlungen zur ortsnahen Versorgung in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie und diesem Ziel zuwiderlaufende Entscheidungen der
Selbstverwaltung?

Die ortsnahe Umsetzung der ambulanten fachärztlichen und psycho-therapeutischen
Versorgung liegt in der Verantwortung der Selbstverwaltung. Das Land setzt sich im Rahmen
seiner Möglichkeiten für eine bedarfsgerechte und ortsnahe Versorgung ein, etwa durch die
Verankerung einer wohnortnahen und sektorübergreifenden Versorgung als qualitative
Vorgaben im Krankenhausplan oder die Wahrnehmung des Mitberatungsrechts bei Fragen
der Bedarfsplanung im Gemeinsamen Bundesausschuss. Darüber hinaus steht das Land in
kontinuierlichem Dialog mit Vertretungen der Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen.

2. Wie sieht die ortsnahe Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den
einzelnen Versorgungsgebieten und runter-gebrochen in den kreisfreien Städten
und Kreisen aus? Bitte dargestellt für die einzelnen Gebietskörperschaften.

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 wurden in Nordrhein-Westfalen an 25 Standorten stationäre
und an 58 Standorten teilstationäre Versorgungsangebote (Fachkrankenhäuser und
Allgemeinkrankhäuser mit Fachabteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-
psychotherapie) vorgehalten. Eine Übersicht über die regionale Verteilung der Standorte
(Karten und Tabellen mit Zuordnungen zu Versorgungsgebieten) findet sich im Bericht zu der
beteiligungsorientierten Phase im Rahmen der Erstellung des Landespsychiatrieplans NRW
(Vorlage 17/19).

Eine Aufstellung über die Vertragsärzteschaft im Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie
(nach Raumordnungsregionen) kann der Anlage 1 entnommen werden; zur Zahl der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten wird auf die o.g. Vorlage 17/19
verwiesen.
Eine aktuellere bzw. tiefer aufgeschlüsselte Übersicht liegt der Landesregierung nicht vor und
kann nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand innerhalb des Beantwortungszeitraums
dieser Kleinen Anfrage vorgelegt werden.

3. Welche Vereinbarungen wurden seitens der Akteure und Leistungsanbieter im
Gesundheitswesen getroffen, um die Handlungsempfehlungen der 19. LGK zur
psychiatrischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen umsetzen zu können?

4. Welche Auswirkungen hat dies bisher für die psychiatrische Versorgung von
Kindern und Jugendlichen in der Praxis insbesondere in Bezug auf die ortsnahe
Versorgung und bei der Zusammen-arbeit mit den anderen Akteuren in den
Lebenswelten (Familie, Kita, Schule, Ausbildung, Jugendhilfe etc.) der Kinder und
Jugendlichen?
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Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet:

Für die Vereinbarungen und Maßnahmen der Akteurinnen und Akteure der
Landesgesundheitskonferenz (LGK) zur Umsetzung der 19. Entschließung wird auf den
Monitoringbericht 2012 (Anlage 2) verwiesen.

Einen zentralen Stellenwert in der 19. LGK-Entschließung nahm die Gründung der
Landesinitiative „Starke Seelen - Erhalt und Verbesserung der psychischen Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen“ ein. Innerhalb der Landesinitiative „Starke Seelen“ werden
innovative Projekte zur Gesundheitsförderung und Primärprävention oder zur besseren
Versorgung zum Schutz vor einer Wieder- oder Folgeerkrankung unterstützt.

Sie beschäftigt sich insbesondere mit dem Aufbau von Netzen oder Kooperationsketten
zwischen dem Gesundheitswesen, der Jugendhilfe und Lebenswelten. Seit 2013 wurden 18
innovative Projekte mit insgesamt ca. 4,1 Mio. € in die Förderung aufgenommen.

5. Welche weiteren Schritte verfolgt die Landesregierung gemeinsam mit den
zuständigen und beteiligten Akteuren, um in allen Regionen eine ortsnahe und
lebensweltorientierte psychosoziale und psychiatrische Versorgung zur Stärkung
der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen anbieten zu können?

Eine Weiterentwicklung der Landesinitiative „Starke Seelen“ mit den Förderschwerpunkten
„Vernetzung und integrierte Hilfeplanung“ sowie „Krisenprävention“ ist vorgesehen; dazu
sollen in einem ersten Schritt im Rahmen einer Tagung die bisherigen Ergebnisse in die Fläche
vermittelt und weitere Perspektiven erörtert werden. Hometreatment-Ansätze (Behandlung im
häuslichen Umfeld) einschließlich stationsäquivalenter Leistungen sollen gefördert werden.
Zur Weiterentwicklung der Kooperation von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie ist
eine Ko-operationskonferenz auf Landesebene in Vorbereitung.



































































Trotz der in vielen Bereichen bereits gut ausgebildeten Vernetzungsstrukturen bestehen weiterhin 
Defizite. So finden die Bedarfslagen der Kinder und Familien und ihrer jeweiligen Lebenswelt 
nicht immer die adäquate Entsprechung in den Präventions- und Hilfeangeboten. Grundsätzlich 
handeln die Hilfesysteme noch zu oft nebeneinander, anstatt sich zu ergänzen und ihre 
Aktivitäten aufeinander abzustimmen. Eine integrativ und ganzheitlich ausgerichtete Versorgung 
wird nicht zuletzt auch durch die unterschiedlichen Finanzierungssysteme erschwert. Insgesamt 
bedarf der bereits laufende Prozess der Entwicklung von flächendeckenden Kooperations- und 
Vernetzungsstrukturen weiterhin der nachhaltigen Unterstützung durch alle Akteure. 

Umsetzungsempfehlungen: 

Die LGK vereinbart: 
Zur Sicherstellung möglichst frühzeitiger ganzheitlich ausgerichteter Präventions- und 
Hilfemaßnahmen bedarf es der Entwicklung von sektorenübergreifenden Präventions­
und Hilfeverbundsystemen. In diesem Zusammenhang sind verbindliche Standards und 
Verfahren der Zusammenarbeit zu entwickeln. Das im Bereich der Suchthilfe modellhaft 
erprobte Konzept für ein netzwerkbezogenes Qual itätsmanagement (NBQM, LVR, 2007) 
sollte hierbei genutzt werden. 
Auf örtlicher Ebene sind bereits heute in Umsetzung des SGB VIII zentrale 
Ansprechstellen im Sinne von Clearingstellen für betroffene Kinder, Jugendliche und 
deren Familien eingerichtet worden, die als „Lotsen" in geeignete Hilfen vermitteln und für 
die Kontinuität und Nachhaltigkeit der Hilfemaßnahmen Sorge tragen. Diese 
Koordinationsstellen sollten flächendeckend eingerichtet werden. 
Die kommunalen Gesundheitskonferenzen wirken verstärkt auf eine bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung vo_n vernetzten Versorgungsstrukturen für eine Verbesserung der 
Hilfen für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen hin. Hierbei sind auch die 
Ergebnisse der Evaluation des Landesprogramms „Bildung und Gesundheit" zur 
Verzahnung von Gesundheitswesen und Bildungsbereich zu berücksichtigen und die 
daraus resultierende_n Empfehlungen konsequent umzusetzen. 

5.2 Grad der Umsetzung 

Im Handlungsfeld „Kooperation und Vernetzung" finden Maßnahmen zu den Themen 
Veranstaltung/Fachinformation, Projekte/Programme und · 
Kooperation/Netzwerk/Versorgungsaspekte statt, die nachfolgend beschrieben werden. 

A) Veranstaltung/Fachinformation: 

Umsetzung von Informationsreihen, Vorträgen und Schulungen, u. a. in den Bereichen 
„Förderung der seelischen Gesundheit" und „Frühe Hilfen" in verschiedenen Städten und 
Kreisen. 

Veranstaltung eines Fachtags zum Thema „Drogenabhängigkeit und Elternschaft" sowie 
die Erstellung einer Checkliste „Drogenabhängigkeit und Schwangerschaft" in Dortmund. 

Ausrichtung des „Forums Kindergesundheit 2011 " im Kreis Siegen-Wittgenstein. 

Verbreitung von Informationen zur LGK-Entschließung im Rheinischen Ärzteblatt sowie 
die Durchführung von Veranstaltungen mit dem Themenschwerpunkt „soziogene 
Entwicklungsstörungen mit dem Ziel der berufsübergreifenden Vernetzung" durch die 
Ärztekammer Nordrhein in Düsseldorf. 

Erweiterung des Leitfadens „Gewalt gege_n Kinder" um das Modul „Cybermobbing" durch 
die TK. 
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Geplante Maßnahmen: 

Die Analyse der Daten zeigt, dass einige der oben aufgeführten Maßnahmen auch in Zukunft 
weitergeführt werden sollen. Partiell sind darüber hinaus eine Ausweitung auf andere Reg ionen 
oder eine Folgeveranstaltung für 2013 vorgesehen. Weiterhin soll eine einrichtungs- und 
berufsübergreifende PSAG7-Tagung im Herbst 2012 stattfinden. 

Landesinitiative „Gesundes Land Nordrhein-Westfalen": 

In diesem Themenfeld wurde für eine Maßnahme ein Antrag auf Aufnahme in die Landesinitiative 
gestellt. 

B) Projekte/Programme 

~ Gründung eines Arbeitskreises der KGK zur Kooperation und Netzwerkentwicklung im 
Rahmen des Projektes „Kinder psychisch kranker Eltern" in Mülheim an der Ruhr. 

~ Organisation diverser Settingprojekte wie u. a. ,,Frühe Hilfen" u. a. in der Städteregion 
Aachen und „Kinderzukunft" z. B. in Recklinghausen sowie in zahlreichen Städten und 
Kreisen. 

~ Implementierung des Projektes „Netzwerk FREIO" für Kinder psychisch kranker und/oder 
suchtkranker Eltern sowie die ergänzende Vernetzung in der PSAG im Kreis Euskirchen. 

~ Entfristung der als Projekte gestarteten „Clearingstelle" sowie „jusch - jung und 
schwanger'' in Köln . 

~ Durchführung diverser Aktivitäten im Rahmen des Projektes „Lebenskompetenzen und 
seelische Gesundheit im Schulalltag fördern" (gefördert über das MGEPA NRW) durch 
das Kölner Bündnis für gesunde Lebenswelten. 

~ Ausrichtung der Veranstaltung zur Zwischenbilanz des Projektes 
,, KinderZukunftNRW" am 12.11.2011 durch die Ärztekammer Nordrhein. 

~ Durchführung diverser Projekte „Nepomuk", ,, Entwicklungsdiagnostik bei Säuglingen und 
Kleinkindern aus lnobhutnahme/Bereitschaftspflege" und „Tiergestützte Diagnostikgruppe 
für Kinder und Jugendliche mit Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS)" durch das Krankenhaus Maria Hilf, Gangelt. 

~ Beteiligung an dem Modellprojekt „KipE Rheinland - Hilfen für Kinder psychisch kranker 
Eltern" sowie Initiierung des Programms „Vernetzung von Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie und Jugendhilfe verbessern" in diversen Kliniken des LVR. 

Geplante Maßnahmen: 

Die Rückmeldungen über zukünftige Aktivitäten spiegeln ein heterogenes Bild wider. Einige 
planen keine weiteren Maßnahmen, wohingegen andere das bestehende Angebot weiter 
fortführen oder ausbauen möchten. Es zeichnen sich differenziertere Zukunftsvorhaben ab wie 
bspw. der Anstoß von bedarfsgerechten Maßnahmen im Setting Schule sowie ein 
niedrigschwelliger Ausbau mit Fokus auf vulnerable Zielgruppen (Migrantinnen und Migranten , 
Allei nerzieheride, etc.). 

7 Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 
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Landesinitiative „Gesundes Land Nordrhein-Westfalen": 

Laut eigener Angaben würde für drei Maßnahmen ein Antrag auf Aufnahme in die 
Landesinitiative gestellt, wovon zwei seither in der Landesinitiative vertreten sind. 

C) Kooperation/NetzwerkNersorgungsaspekte: 

~ Förderung der Therapie für von psychischer Erkrankung bedrohter Kinder und 
Organisation von Sprechstunden in Psychiatrischen Kliniken wie z. B. Familiengespräche 
in Duisburg. 

~ Verabsch iedung von Kooperationsvereinbarungen über die Arbeit mit Kindern psychisch 
und/oder suchtkranker Eltern wie z. B. in Gütersloh , Rhein-Erft Kreis und Krefeld sowie in 
diversen Städten und Kreisen. 

~ Unterstützung der Online-Befragung bei Psycholog ischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten in NRW zum Thema „Kinder psychisch kranker Eltern" der Universität 
Bochum durch die PTK NRW. 

~ Organisation diverser Netwerke und PSAGen u. a. mit den Schwerpunkten 
„Essstörungen", ,, Hilfen für Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern", ,, Frühe Hilfen" und 
,,AD(H)S" in verschiedenen Städten und Kreisen. 

~ Einbindung der zuständigen Kinder- und Jugendpsychiatrie im Psychiatrie-Beirat als 
ständige Arbeitsgruppe· der kommunalen Gesundheitskonferenz für den Bereich 
Psychiatrie und Sucht in Solingen. 

~ Fokussierung des Bereichs „Psychische Gesundheit von Einschulungskindern" und 
Kooperationen mit relevanten Akteurinnen und Akteuren (Kinder- und 
Jugendpsychiaterinnen und -psychiatern, etc. ) sowie Institutionen (Kinderschutzbund, 
Suchthilfe, etc.) in Aachen. 

~ Durchführung diverser Aktivitäten wie z. B. stadteilorientierte Vernetzung , Mitwirkung im 
PSAG-Netzwerk, Kooperationsvereinbarungen mit dem KJP8 und einer psychiatrischen 
Fachklinik durch den Caritasverband Duisburg . 

~ Umsetzung verschiedener Maßnahmen, u. a. die Kooperation mit dem Caritasverband 
und dem Jugendamt, das Treffen von engen Absprachen im gesamten Prozess sowie 
Aufgabenteilung in Diagnostik und Therapie durch die Kinderschutzambulanz am 
Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf und partiell in umliegenden Kommunen. 

~ Abschluss des Integrierten Versorgungsvertrags „AD(H)S" im Jahr 2012 durch die Barmer 
GEK in Viersen, Heinsberg und Möncheng ladbach. 

Geplante Maßnahmen: 

Die Rückmeldungen zeigen, dass auch in Zukunft diverse Aktivitäten in diesem Themenbereich 
stattfinden sollen. Unter anderem sind die Fortführung und der Ausbau vieler Maßnahmen 
geplant und vereinzelt sollen professionenübergreifende Kooperationen stattfinden . Weiterhin 
wurden spezifische Planungen geäußert, wie die Überarbeitung einer Kooperationsvereinbarung 
oder die Neuauflage eines Flyers für 2012/2013 aber auch Multiplikatorenveranstaltungen und 
Schulungen sind geplant. Darüber hinaus sind die Veröffentlichung von Hilfsangeboten einzelner 
Einrichtungen im Internet sowie die Etablierung niedrigschwelliger Angebote vorgesehen. 

8 Kinder- und Jugendpsychiatrie 
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Landesinitiative „Gesundes Land Nordrhein-Westfalen": 

Laut eigener Angaben wurde für eine Maßnahme ein Aufnahmeantrag gestellt, die im Jahr 2011 
in die Landesinitiative aufgenommen wurde. 

5.3 Genderaspekte, Reichweite, Evaluation, hemmende und förderliche Faktoren 

Die Frage nach der geschlechtersensiblen Ausrichtung der Maßnahmen im Handlungsfeld 
„Kooperation und Vernetzung" kann nur bedingt beantwortet werden, weil die Mehrheit hierzu 
keine Angaben tätigte. Diejenigen, die zu diesem Punkt Stellung nahmen, machten jedoch 
deutlich, dass ihre Maßnahmen sich an beide Geschlechter richten. Der Anteil derer, die keine 
geschlechtersensible Ausrichtung vorweisen ist marginal. In wiefern diese Tendenz zur 
Geschlechtersensibilität ein realistisches Bild liefert, bleibt an dieser Stelle offen. Sofern 
zurückgemeldet wurde, geben die Daten keinen Aufschluss darüber, ob die Maßnahmen generell 
für beide Geschlechter zugänglich sind oder ob es sich tatsächlich um Angebote handelt, die 
geschlechtersensibel konzipiert wurden. 
Die Datenlage zeigt auf, dass der Erfolg und die Reichweite der eingeleiteten Maßnahmen sehr 
stark variieren. Durch einzelne Angebote wurden 20 bis 120 Einzelpersonen und 51 bis 5.500 
Kinder erreicht. Es fanden Hausbesuche in einem Umfang von 314 bis 341 statt und bis zu 552 
Beratungen sind erfolgt. In groß angelegten Maßnahmen wurden 6.000 Personen kontaktiert. Ein 
besonderer Fokus liegt in diesem Handlungsfeld auf Netzwerken, weshalb vereinzelt die Anzahl 
von Netzwerkmitg liedern aufgeführt wurde, die zwischen 15 und 40 variiert. Generell verweisen 
die Rückmeldungen auf gute Erfolge der Maßnahmen und führten Aspekte wie gute 
Kooperationen, gefestigte Vernetzungsstrukturen, die Stabilisierung der Familien sowie die 
Vermeidung von lnobhutnahme auf. 

In diesem Handlungsfeld wurden und werden überwiegend Dokumentationen durchgeführt. Ein 
etwas geringer Anteil hat bereits Evaluationen durchgeführt oder plant diese für die Zukunft. 
Auffällig ist bei dieser Frage, dass häufig (von ca. einem Drittel) keine Angaben gemacht wurden. 

Im Hinblick auf hemmende und förderliche Faktoren wurden von vielen keine Angaben gemacht 
und ungefähr die Hälfte enthielt sich bei dieser Frage. Folglich kann hier keine sichere Aussage 
getroffen werden. Zu erkennen ist jedoch, dass die drei häufigsten hemmenden Faktoren in 
einem Mangel an personellen sowie finanziellen Ressourcen und in knappen zeitlichen 
Bedingungen (Laufzeit, Zeitmangel der Beteiligten) gesehen werden. Bei den fördernden 
Faktoren gelten eine gute Kooperation und Motivation, Vernetzungsstrukturen und - bereitschaft 
sowie ein interdisziplinärer Ansatz als die drei häufigsten Antworten. 

Der abschließende Blick auf das Handlungsfeld „Kooperation und Vernetzung" verdeutlicht, dass 
hier drei zentrale Themenfelder bedient werden und vergleichsweise weniger Maßnahmen als in 
den übrigen Handlungsfeldern stattfinden. Obwohl diese anteilig weniger sind, haben sie eine 
zentrale Bedeutung für die Umsetzung der Entschließung der LGK. Einige kommunale 
Gesundheitskonferenzen haben das Entschließungsthema verstärkt aufgegriffen und 
Vernetzungsaktivitäten gestartet. Ebenfalls finden die in der Entschließung empfohlenen 
Clearingstellen ihre Umsetzung, indem z. B. eine projektbezogene Clearingstelle eine Entfristung 
erfuhr. Die Angaben über zukünftige Aktivitäten zeigen auf, dass in diesem Handlungsfeld breit 
aufgestellte, niedrigschwellige und interdisziplinäre Maßnahmen zu erwarten sind. Darüber 
hinaus fällt auf, dass aufgrund fehlender Angaben zu einigen Fragen des Monitorings keine 
eindeutigen Aussagen getroffen werden konnten (siehe Genderaspekte sowie hemmende und 
fördernde Faktoren). 
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6. Beitrag der Landesinitiative „Erhalt und Verbesserung der psychischen Gesundheit von 
Kindern u_nd Jugendlichen in NRW" 

6. 1 Auftrag und Schwerpunkte 

Zur Umsetzung des vorrangigen Handlungsbedarfs zur Vermeidung sowie zum frühzeitigen 
Erkennen und zur zielgerichteten Intervention von psychischen Fehlentwicklungen und Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen ist eine Landesinitiative (LI) unter dem Dach des 

.Landespräventionskonzepts NRW eingerichtet worden. In dieser Initiative sind neben den 
berührten Ressorts der Landesregierung (insbesondere Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport und Ministerium für Schule und Weiterbildung) alle in diesem Bereich 
Verantwortung tragenden Akteure (z. B. Kommunen, Landschaftsverbände, Freie Wohlfahrts­
pflege, Gesetzliche Krankenversicherung, Kassenärztliche Vereinigungen, Ärztekammern, 
Psychotherapeutenkammer NRW, Krankenhausgesellschaft NW, Unfallkasse NRW) vertreten. 
Zur Vermeidung von Doppelarbeit und Intensivierung der Kooperation sollen auch bereits 
bestehende Initiativen und Maßnahmen aus den verschiedenen betroffenen Politikfeldern 
einbezogen werden. 

Ziel der LI ist die Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen unter 
Berücksichtigung der in der LGK-Entschließung im Einzelnen aufgeführten Ursachen für die 
Zunahme behandlungsbedürftiger psychischer Störungsbilder in dieser Altersgruppe. 

Von den in der Entschließung der LGK genannten drei Handlungsfeldern „Prävention" , 
„Versorgung" sowie „Kooperation und Vernetzung" wendet sich die LI zunächst vorrangig dem 
Feld der Prävention von psychischen Erkrankungen bei Jungen und Mädchen bzw. weiblichen 
und männlichen Jugendlichen zu, ohne den Bereich der Hilfen aus dem Blick zu verlieren. 

Maßnahmen zur zielgruppenspezifischen Prävention sollen intensiviert, bereits vorhandene 
Angebote weiterentwickelt und ggf. ausgebaut, der Zugang zu entsprechenden Hilfen erleichtert 
sowie auf eine noch effektivere hilfesystemübergreifende Vernetzung und Abstimmung der 
unterschiedl ichen Maßnahmen hingewirkt werden. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Prävention und Hi lfe ist der barrierefreie und frühzeitige 
Zugang zu geeigneten Angeboten , die von allen gesellschaftlichen Gruppen in der Bevölkerung -
unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft sowie Geschlecht und Alter - gleichermaßen 
kontinuierlich genutzt werden können. Die Hilfesysteme handeln aber noch zu oft nebeneinander, 
anstatt sich zu ergänzen und ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen. Unabgestimmte oder 
lückenhafte Angebote treffen so auf Nutzer, die diese Angebote nicht, zu spät oder nicht 
umfassend in Anspruch nehmen können. Aus diesem Grund setzt die LI zunächst ihren 
Schwerpunkt in der nachhaltigen Verbesserung des lneinandergreifens von kommunalen 
Präventions- und Hilfestrukturen sowohl zu einem bestimmten Bedarfszeitpunkt als auch im 
Zeitverlauf. 

Im Hinblick auf das komplexe Interventionsfeld der Förderung der psychischen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen ist die LI langfdstig und nachhaltig angelegt. Die LI wi rd Prozesse und 
Ergebnisse dokumentieren und überprüfen. 

6.2 Bisherige Ergebnisse (Stand August 2012) 

Die LI hat ihre Arbeit unter engagierter Beteiligung der oben genannten Institutionen mit der 
konstitu ierenden Sitzung am 30.05.2011 aufgenommen. 

Als Plattform für die gemeinsame Arbeit wurde zunächst ein Eckpunktepapier erarbeitet, das 
Hand lungsnotwendigkeiten und -schwerpunkte beschreibt, den Auftrag der LI konkretisiert und 
Verfahrensschritte aufzeigt. Hierin beschrieben sind u. a. die handlungsleitenden Maximen der LI : 
die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention, die Berücksichtigung von geschlechtsspezifi-
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sehen Bedürfnissen sowie des sozioökonomischen Status der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Angehörigen. 
Der Handlungsschwerpunkt „Bildung von Präventions- und Hilfeketten" soll durch die 
Unterstützung und Begleitung von kommunalen Modellprojekten gefördert werden. Hierzu hat die 
Lenkungsgruppe einen Kriterienkatalog erarbeitet, der das Verfahren und die Voraussetzungen 
für eine Förderung beschreibt. Nach Freigabe der Haushaltsmittel aus dem MGEPA für die 
Maßnahmenförderung bildet dieser die Grundlage für die Anwerbung von Projekten, deren 
Prüfung und Bewilligung sowie die Verlaufs- und Erfolgskontrolle. 

Für das Förderverfahren, aber auch zur Verbreitung der Projektideen und -ergebnisse der LI ist 
die Projekt-Datenbank zur Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung in 
Nordrhein-Westfalen, die bisher primär die Maßnahmen aus der Landesin itiative „Gesundes 
Land" dokumentiert und aufbereitet hat, um ein Modul zur Aufnahme und gezielter Zuordnung 
von Maßnahmen im Kontext des Präventionskonzepts NRW erweitert worden (http://www.prae­
ventionskonzept. nrw. de/datenbank/praeventionskonzept_nrw/index. html). Unabhängig von einer 
Projektförderung und unabhängig vom Schwerpunktthema „Bildung von Hilfe- und Präventions­
und Hilfeketten" können in diese Datenbank auch alle weiteren Maßnahmen aufgenommen 
werden, die die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zum 
Gegenstand haben und die den von der LI definierten Qualitätskriterien genügen. Die Datenbank 
ist som it das Instrument für ein weiteres Ziel der LI , nämlich der Sammlung und Verbreitung 
bewährter Ansätze unter einem Dach. Die hier aufgenommen Maßnahmen können sich zudem 
als geprüfte Beiträge zur LI ausweisen. 

Die LI wird durch eine schrittweise zu entwickelnde Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und begleitet. 
Erstes Ziel ist es hier, Auftrag und Selbstverständnis der LI und ihrer Lenkungsgruppe sowie 
Philosophie und Kernbotschaft (standardisierte und insti tutionell verankerte Kooperation und 
Verfügbarkeit von Angeboten durch Präventions- und Hilfeketten) an Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren zu transportieren. Außerdem sollen weitere Projekte und Partner für die LI 
eingeworben werden. Die hierzu konzipierte Öffentlichkeitsstrategie arbeitet mit dem Slogan 
,,Starke Seelen - Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erhalten und verbes­
sern" und einer Bildsprache, die die Botschaft entsprechend visualisiert. 

Psychische Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen 
erhalte n und verbessern. 

Abbildung 6: Plakatentwurf zur Landesinitiative NRW; Quelle: LZG.NRW, 201 2c 

Die spätere Ansprache von weiteren einzubindenden Gruppen - auch aus der Bevölkerung -
wird bereits in der Grundkonzeption durch Verwendung geeigneter Wort- und Bildelemente 
berücksichtigt. 
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Der Dialog mit der Fachöffentlichkeit hat u. a. über die Einrichtung einer Unterseite zur LI im 
Rahmen des Webauftritts des Präventionskonzepts NRW (http://www.praeventionskon­
zept.nrw.de/psyche/index.html) bereits begonnen. 

~ Ein weiterer wichtiger Schritt, um das Thema in die Fachöffentlichkeit zu bringen war die 
Durchführung der Auftakt- und Impulsveranstaltung am 25.10.2012, die die LI, ihre 
Mitwirkenden, die Handlungsschwerpunkte „Präventions- und Hilfeketten", 

~ Impulse für die Umsetzung auf kommunaler Ebene und Beispiele guter Praxis und die 
~ Kriterien der Ausschreibung/Förderung von Projekten/Maßnahmen vorgestellt hat. 

Die Auftaktveranstaltung war zugleich der Startschuss für die Öffentlichkeitsarbeit zur 
LI. Zielgruppen waren die Mitgliedsorganisationen der LGK, untere Gesundheitsbehörden , 
kommunale Gesundheitskonferenzen, Mitglieder der LI „Gesundes Land" , Verantwortungsträger 
der Kommunen und Verbände, mit der "Psychischen Gesundheit" befasste Einrichtungen und 
Institutionen. 

Mit Beginn des Förderverfahrens und der Intensivierung der Informations- und Öffentlichkeits­
arbeit wird die LI „Erhalt und Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in NRW" im interaktiven Verbund der beteiligten Akteurinnen und Akteure 
landesweit und vernetzt präsent sein und dabei insbesondere für die Etablierung von 
kommunalen Vernetzungsstrukturen sorgen und die Erreichbarkeit von Angeboten für alle Kinder 
und Jugendlichen und ihre Angehörigen verbessern . 

7. Diskussion und Ausblick 

Am Monitoring haben insgesamt 52 Institutionen und Organisationen, darunter 21 Städte und 
Kreise teilgenommen. Deren Angaben zeigen, dass in Nordrhein-Westfalen zah lreiche Aktivitäten 
zur Umsetzung der LGK-Entschließung durchgeführt werden. Darüber hinaus wird dargestellt, 
dass in allen der drei fokussierten Handlungsfelder vielfältige Maßnahmen etabliert wurden 
und/oder bereits bestehende Aktivitäten den Schwerpunkt „psychische Gesundheit bei Kindern 
und Jugendlichen" gezielt weiterentwickeln oder verstärkt verfolgen. 

Die Analyse der Daten verdeutlicht, dass die meisten Maßnahmen im Handlungsfeld 
„Prävention" stattfinden. Bei Betrachtung der einzelnen Handlungsfelder fällt auf, dass der 
Schwerpunkt der Aktivitäten stark variiert. Die Auswertungen der Maßnahmenschwerpunkte 
deuten zudem an, dass die Aktivitäten , die im Kontext der 19. LGK-Entschließung initiiert wurden, 
nicht auf temporär begrenzte Aktivitäten abzielen. Vielmehr wird deutlich, dass langfristige 
Programme etabliert sowie dauerhafte Arbeitsgruppen oder Versorgungsstrukturen aufgebaut 
wurden, die eine langfristige Umsetzung der Entschließung weiter begünstigen werden und in 
diesem Sinne Nachhaltigkeit vermutet werden kann. 

Die Angaben zur Geschlechterspezifität zeigen auf, dass in allen Handlungsfeldern mehrheitlich 
eine geschlechtersensible Ausrichtung praktiziert wird. Zu betonen ist an dieser Stelle, dass 
überwiegend beide Geschlechter Berücksichtigung finden und in sehr seltenen Fällen spezifische 
Maßnahmen ausschließlich für Mädchen und Frauen oder für Jungen und Männer stattfinden. 
Diese Aspekte sollten in Zukunft weiter betrachtet werden, weil es bei ein igen Maßnahmen 
sinnvoll sein kann, ausschließlich auf ein Geschlecht zu fokussieren. Darüber hinaus sollte 
verstärkt auf das Thema der Geschlechtersensibilität eingegangen werden und ein eindeutiges 
Verständnis unter den Akteurinnen und Akteuren in Nordrhein-Westfalen hergestellt werden. 

Die Analyse der Angaben zu hemmenden und fördernden Faktoren deuten an , dass eine starke 
Abhängigkeit von finanziellen und personellen Ressourcen besteht. Von ihnen hängt ab, ob 
Maßnahmen zur Umsetzung der LGK-Entschließung weiter fortgeführt werden oder zukünftig 
neue Aktivitäten initiiert werden. Darüber hinaus sind Motivation, Kooperations- und 
Vernetzungsbereitschaft beteiligter Akteurinnen und Akteure wesentliche Faktoren, die eine 
Umsetzung der Entschließung fördern . 
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Die Daten liefern insgesamt betrachtet wenige Erkenntnisse über den Grad an Kultursensibilität 
innerhalb der Maßnahmen. Vereinzelt wird eine kultursensible Ausrichtung deutlich, indem bspw. 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher in die jeweilige Maßnahme eingebunden sind oder 
zukünftige Aktivitäten Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe gezielt berücksichtigen werden. 
Zu vermuten ist ebenfalls, dass bei niedrigschwelligen Angeboten der kulturelle Hintergrund 
Berücksichtigung findet. Folglich können eindeutige Aussagen zur Ausrichtung auf einen 
möglichen Migrationshintergrund an dieser Stel le nicht getroffen werden. Partiell könnte dies 
darin begründet liegen, dass das Erhebungsinstrument nicht explizit nach einer 
migrationsspezifischen Ausrichtung fragt. Daher kann in Erwägung gezogen werden, diesen 
Punkt in einem nächsten Monitoring als Befragungsgegenstand aufzunehmen. 

Einen zentralen Stellenwert nimmt in der 19. LGK-Entschließung die Vereinbarung über die 
Gründung einer neuen Landesinitiative „Erhalt und Verbesserung der psychischen Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen" und deren Einbettung in das Präventionskonzept Nordrhein­
Westfalen ein. Im Rahmen dieser neuen LI sind bereits verschiedene Aktivitäten gestartet worden. 
Neben der Erstellung eines Handlungskonzepts wurden diverse Maßnahmen zur 
Öffentlichkeitsarbeit ergriffen sowie eine Auftaktveranstaltung am 25.10.12 durchgeführt. 

Zusammenfassend dargestellt kann die Aussage getroffen werden, dass zahlreiche 
Empfehlungen der Entschließung der Landesgesundheitskonferenz erfolgreich umgesetzt 
wurden und weiterhin werden. Viele der angestrebten Ziele werden bearbeitet. Es konnten bspw. 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten neu zugelassen sowie neue 
stationäre Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie etabliert werden. Weiterhin wurden 
diverse Projekte initiiert und niedrigschwellige Beratungsangebote in verschiedenen Institutionen 
und für verschiedene Zielgruppen geschaffen. Darüber hinaus findet dieses Thema eine 
verstärkte Bearbeitung in den kommunalen Gesundheitskonferenzen. Darüber hinaus ist auf allen 
Ebenen eine hohe Vernetzungs- sowie Kooperationsbereitschaft erkennbar. Der aktuelle Stand 
der Umsetzung zeigt, dass das Land auf einem guten Weg ist, die Ziele der Entsch ließung zu 
erreichen. 

Bei der vorliegenden Auswertung handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme, die erste 
Ergebnisse liefert und Entwicklungstendenzen aufzeigt. Daher erscheint es sinnvoll, die 
eingeleiteten bzw. die bereits umgesetzten Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen weiter 
zu beobachten, um eine Aussage über den Erfolg der 19. LGK-Entschließung treffen zu können. 
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Anhang 

Anhang 1: Auflistung der meldenden Institutionen/Organisationen 

An diesem Monitoring haben sich zahlreiche Institutionen beteiligt. Nachfolgend sind diese in 
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet: 

• AOK NORDWEST 
• AOK Rheinland/Hamburg 
• Apothekerkammer Nordrhein 
• Apothekerkammer Westfalen-Lippe 
• Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband OWL e.V. 
• Ärztekammer Nordrhein 
• Ärztekammer Westfalen-Lippe 
• BARMER GEK 
• BKK-Landesverband NORDWEST 
• Caritasverband Bistum Aachen e.V. 
• Caritasverband Duisburg e.V. 
• Caritasverband Bistum Essen e.V. 
• Caritasverband Diözese Münster e.V. 
• DAK-Gesundheit 
• Diözesan-Caritasverband Bistum Köln e.V. 
• IKK classic 
• Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten Nordrhein-Westfalen 
• Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 
• Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
• Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
• KKH-Allianz 
• Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. 
• Kreis Euskirchen 
• Kreis Gütersloh 
• Kreis Mettmann 
• Kreis Minden-Lübbecke 
• Kreis Paderborn 
• Kreis Recklinghausen 
• Kreis Siegen-Wittgenstein 
• Kreis Warendorf 
• Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 
• Landschaftsverband Rheinland 
• Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen 
• Paritätischer Landesverband NRW (Rückmeldung durch den Wittener Kreis) 
• Rheinisch-Bergischer Kreis 
• Rhein-Erft-Kreis 
• Sozialpsychiatrisches Zentrum Eitorf/Siebengebirge 
• Stadt Duisburg 
• Stadt Dortmund 
• Stadt Essen 
• Stadt Gelsenkirchen 
• Stadt Hagen 
• Stadt Köln 
• Stadt Krefeld (Alexianer GmbH Krefeld , Krankenhaus Maria-Hilf) 
• Stadt Mülheim a. d. Ruhr 
• Stadt Solingen 
• Städteregion Aachen 
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• Techniker Krankenkasse 
• Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
• Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. 
• Zahnärztekammer Nordrhein 
• Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 

Diese Institutionen und Organisationen stehen exemplarisch für die Vielzahl an Akteurinnen und 
Akteure, die sich aktiv für die LGK-Entschließung engagieren. Die angegebenen Maßnahmen 
wurden in diesem Monitoring aufgeführt. Um das Engagement in seiner Gänze betrachten zu 
können, können die Darstellungen auf den entsprechenden Internetseiten der Institutionen sowie 
weiterer Städte und Kreise Nordrhein-Westfalens hinzugezogen werden. 
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Anhang 2: Beschreibung der Kategorien 

Für mehr Transparenz in der Bildung und Zuordnung von Kategorien werden diese nachfolgend 
beschrieben und deren Einschlusskriterien exemplarisch erläutert. Es ist zu beachten, dass in 
einigen Fällen thematische Überschneidungen vorliegen, weshalb im Monitoring einige der unten 
aufgeführten Kategorien je nach inhaltlichem Schwerpunkt zusammengeführt wurden. Zudem 
wurden Maßnahmen, die von ihren Inhalten her einer bestimmten Kategorie z. B. 
Veranstaltung/Fachinformation angehören, jedoch im Rahmen eines Projekts/Programms 
stattfinden, immer den Projekten/Programmen zugeordnet. · 

Veranstaltung/Fachinformation: Alle Aktivitäten , die im Rahmen von 
Fachveranstaltungen/Fachtagungen durchgeführt werden sowie die Erstellung und Weitergabe 
von Informationen und Materialen in print- sowie elektronischer Form, die sich auf die 
Handlungsfelder der 19. LGK-Entschließung beziehen. Als Beispiele können u. a. die 
themenspezifische Aufbereitung im Internet zu „kindlichen Zwangsstörungen" oder die 
Durchführung der Fachtagung „Psychisch belastete Eltern - Risiken und Hilfen für 
Kinder" benannt werden. 

Projekte/Programme: Die Organisation, Durchführung und Unterstützung von Projekten oder 
spezifischen Maßnahmen, die im Rahmen von Projekten stattfinden. Darüber hinaus werden in 
dieser Kategorie Maßnahmen aufgeführt, die als Projekt starteten und in kontinuierliche Angebote 
oder feste Programme übergegangen sind. 

Beratung/Angebot: Beratungen und Angebotsarten, die häufig niederschwellig ausgerichtet sind 
und/oder eine Zugeh-Struktur aufweisen. Beispiele hierfür sind: Kindergartensprechstunden, 
aufsuchende Elternberatung sowie Angebote einer Erziehungsberatung für Kinder und 
Jugendliche aus psychisch- und/oder suchtbelasteten Familien. 

Qualifizierung: Diverse Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie Trainings für 
verschiedene Zielgruppen , wie bspw. Psychologinnen und Psychologen, Ärztinnen und Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Eltern. Beispielhaft können an dieser Stelle 
Fortbildungen zu den Themen „Kinder alkoholkranker Eltern", ,,Angststörungen im Kindes- und 
Jugendalter'' sowie „Psychisch kranke Eltern - wer hilft den Kindern" oder die Einrichtung eines 
Fachsem inars „Aufwachsen mit psychiatrischen Krankheiten" genannt werden. 

Kooperation/Netzwerk: Maßnahmen, die zur Bildung von Netzwerken, interdisziplinären 
Kooperationen, der Bi ldung und Durchführung von Arbeitsgruppen und -kreisen rund um das 
Entschließungsthema führen . 

Versorgungsaspekte: Alle Maßnahmen, die Versorgungsaspekte beinhalten wie bspw. die 
Einrichtung von Therapiegruppen, ärztliche Sprechstunden, die Auswertung von Routinedaten 
der ambulanten Versorgung, Kinderschutzambulanz sowie diverse Präventionsmaßnahmen nach 
§ 20 SGB V. 
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Anhang 3: Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Schulärztliche Untersuchungen zur Einschulung in NRW 
- Verdacht auf Verhaltensauffälligkeit 1992-2010 S. 4 

Abbildung 2: Schulärztliche Untersuchungen zur Einschulung in NRW 
- Screeningprävalenz Verhaltensauffälligkeit 1992-2010 S. 4 

Abbildung 3: Schulärztliche Untersuchungen zur Einschulung in NRW 
- Verdacht auf Verhaltensauffälligkeit 2010 S. 5 

Abbildung 4: Schulärztliche Untersuchungen zur Einschulung in NRW 
- Ve.rdacht auf Verhaltensauffälligkeit 1992-2010 S. 6 

Abbi ldung 5: Krankenhausfälle wegen Alkohol (F10) bei unter 15-Jährigen 
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Anhang 4: Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Die häufigsten ambulanten Behandlungsdiagnosen der 
Gruppe „Psychische und Verhaltensstörungen" bei unter 
15-Jährigen in Nordrhein-Westfalen, 2010 S. 7 

Tabelle 2: Die beiden häufigsten ambulanten Behandlungsdiagnosen der 
Gruppe „Psychische und Verhaltensstörungen" bei unter 
15-Jährigen in Nordrhein-Westfalen, 2010 S. 8 

Tabelle 3: Die häufigsten stationären Behandlungsdiagnosen der 
Gruppe „Psychische und Verhaltensstörungen" bei unter 
15-Jährigen in Nordrhein-Westfalen, 2010 S. 9 
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